
 

Gemeinde       Neuenkirchen-Vörden, den 14.07.2021 

Neuenkirchen-Vörden  

Der Gemeindewahlleiter  

 

Wahlbekanntmachung 

Nachrücker in den Gemeindewahlausschusses 

für die Kommunalwahlen am 12. September 2021 

 

Gemäß § 10 Abs.1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) und § 8 Abs. 4 

der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) gebe  ich  hiermit  bekannt, dass für 

den Beisitzer Herr Georg Weimer aus Neuenkirchen-Vörden aufgrund seiner Benennung  als  

Vertrauensperson eines Wahlvorschlages Herr Bernard Hermesch aus 49434 Neuenkirchen-

Vörden in  den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahlen am 12. September 2021 

berufen wurde.  

 

Rolfsen  
Gemeindewahlleiter 


